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150 Januar 1985 

EinwohnGrgemeinde kiodvli1 i Gesta:ituqgsplan Gd 5S3, Gl<.P-Tei1abänderung 
Weidli-~ibima·tt; Genehmigung · 

u1e Einwohnergemeinde Wolfwii unterbreitet dem ~egierungsrat den Ge 
staltungsplan G8 b93 (Personalfürsorgestift~ng Nussoaum AG) und die 
durch den Gestaltüngsplan bedingte GKP-Abänderung im Gebiet Weidli 
~ibimatt zur Genehmigung. 

a) Gestaltungsplan 
Der vorliegende Gestaltungsplan regelt die tleoauung von Gd ~Jolf~vil 
Nr o ö93 durch 3 ZltJeigeschoss i qe i'liehrfamil ienhäuser rnit vollem Dach 
ausbau, ferner die Verkenrsersch1iessung und die Parkierung. 

,, 

b) GKP-Abänderung, ~~eidl i--R:!J2.Jmatt 
Die Gl<P-Teilabdnderunq ~,feidl r-Ribimatt umfasst im weseut I i chen die 
Te l Ie inzuqsueb i ete S ·1 und SO wes t l i ch der iHbimatt und bcmhartet 
gegenüber dem G!<i) vom Dezember ·1973 eine l'!-9ubemessung der prcjekt i er 
ten Kanalisaticn Lizirain-Ribimatt. Danach kij~n der östliche Teil 
der Parzelle Gb Nr" 693 noch mit einem gedrosselten Abfluss von 
5 1/s an die besten~nae MiscnwasserKanalisation Gerstenacker ange~ 
schlossen werien. 

~ie öffentliche Auflage beider Pläne erfo1gte in der Zeit vom b. Okto 
ber bis 5. November 19d4. Einsprachen gin~en keine ein, souass der Ge 
meinderat die Pläne am 12. November 1984 genehmigen konnte. Beschwerden 
liegen keine vor. 

Forme il_ wurden die· Vert' ah ren richtig durchqetühr-t , 

Materiell ist folg~ndes iu b~merken: 
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Die Ortsplanung ~!01flJil wird zur Zeit überarbei tet , Der bereits öffent 
lich aufgelegene Zonenpian sient vor, das Areal des Gestaltungsplans 
der 2-geschossigen Wohnzone zuzuteilen. Nach Auskunft der Gemeinde und 
des Ortsplaners steht diese Zonierung fest und ist nicht umstritten, 
sodass eine Genehmigung des Gestaltungsplans ohne Präjudiz für die Orts 
p1anungsrAvision möglich ist. 

Anders verhält es sich mit dem vorliegenden Te1l-GKP, das sich über ein. 
Gebiet erstreckt, in dem Rückzonungen in das ~eservegebiet sowie Ab 
zonungen bevorstehen, aber auch degehren um EinDezug in die clauzone 
hängig sind. uhne unzuiässiges Präjudiz für die Ortsplanung kann des 
halb aer Entscheid dbet die Aogrenzung des GKP heute nicht gefällt wei 
den, sodass eine vor6ehait1ose Genehmi~ung des Teil-GKP nicht in.Frage·· 
kommt. indessen ist einzuräumen, dass die bevorsteh~nden Abzonungen, 
möglichen Einzonungen oder Rückzonungen ins Reservegebiet sich nicnt 
wesentlich auf die Berechnungsgrundlagen des Teil-GKP auswirken wer- 
den und somit weder Aenderungen im Kalioer noch in der Leitungsführung 
zur Folge haben.werden. Aus diesem Grunde kann der vorliegenae Plan 
zwar als Entwässerungskonzept una technische Grundlage betrachtet, 
nicht aber als ·ieil-GKP genehmigt werden. iJie Genehmigung a1s GKP 
kann erst nacn Abschluss der Ortsplanungsrevision erfolgen, wobei zu 
desem Zeitpunkt der P1an an den definitiven Zon~riplan anzupassen und 
insbesondere die Abgrenzung zwischen GKP (= ßauzone) und K~P (= Reserve 
gebiet) einzutragen ist. Aufgrund des vorliegenden Pians und der durch 
geführten Planauflage kann aber festgestellt werden, dass der östliche 
Teilbereich des Gestaltungsplans durch die bestehende Leitung entwässert 
werden kann und dass somit dem Bau des ersten Blocks abwassertechnisch 
nichts im Wege steht. 

Es wird 

oeschlossen:· 
--,:·; :' 

1. Der Gestaltungsplan G8 Wolfwil Nr. 693, Personalfürsorgestiftung 
1~ussbaum AG. oer tinwonnerge1neinue ·Woifw.il wird genehmigt. 

2. a) uas Teil-GKP Weidli-Ribiniatt wi rd im Sinne der Erwäqunqen als 
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technisches Entwässerungskonzept zustimmend zur ~enntnis genom 
~1en0 Die Genehmigung als GKP v1ird bis zum Abscruuss der urt s 
planungsrevision ausgesetzt0 

b) ,Jern kant , /~mt für \,.Jassend rtschaft ist vorgHngig der Genehmigung 
des uaugesuches der Firma Nussbaum AG aer Lletai Ientwässerunqsp i an 
(2-fach) mit dem Nach\rJeis für die Drosselung der max" zulässigen 

1flei terzu l etenden Aowassermenqe auf (1 l. / s gemäss vori iegendem 
Entt~1ässerungskonzept zur Genehmigung emzurctcnan. 

!:3estehenoe Pläne und Reglemente sind auf dem Geltungsbereich des vor 
liegenden Gestaltungsplans nicht anvencbar , sowe i t sie d iesem wider 
sprechen. 

Genenmigungsgebühr: 
Publikationskosten: 
Total 

Fr. 2üü.-- (Konto 2000-431 .00 
Fr. 22.-- (Konto 2020-435000) 
Fr" 2220-- (Staatskanzlei Nr0 21 J ES 

Uer Staatsschreiber: 

Amt für ~Jassendrtschaft (3) Gr/HS/cb, mit i gen. GKP-0ossier 
8au-Departement (~) 
Amt für Raumplanung (3), mit Akten und 1 gen0 Gestaltungsplan und 

Gl<P-0ossier 
Amtschre1berei 4710 Balsthal 
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung 
Sekretariat der Katasterschatzung 
Ammannant der Einwohnergemeinde 4855 ~Jolf\vil (2), mit je I gen0 Plan/ 

GKP-Dossier und Einzahlngsschein 
i3aukomm1ss1on der Einwohnergemeinde L!d55 WoifvJil, mit je 'i gen. Pian/ 

GKP-Dossier 
Ingen1eurbilro ~othpietz, Lienhard +Co.AG, Aarauerstrasse 50, 4600 01ten 

A11rtsbiatt, Publikation: Der Gestaltungsplan GlJ 1:>93 der Eimwhnergemeinde 
Wo1fwil wird genenmigt. 




